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Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder gilt Folgendes: 

 

(1) Für die Abgabe der Umsatzsteuererklärung 2014 werden die folgenden Vordruckmuster 

eingeführt: 

 

  - USt 2 A  Umsatzsteuererklärung 2014 

  - Anlage UR  zur Umsatzsteuererklärung 2014 

  - Anlage UN  zur Umsatzsteuererklärung 2014 

  - USt 2 E  Anleitung zur Umsatzsteuererklärung 2014 

 

(2) Durch Artikel 8 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa i. V. m. Artikel 28 Abs. 4 des Ge-

setzes zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur 

Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) wird mit 

Wirkung vom 1. Oktober 2014 der Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leis-

tungsempfängers für Lieferungen von Mobilfunkgeräten sowie von integrierten Schaltkreisen 

(§ 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG) auf Lieferungen von Tablet-Computern und Spielekonsolen er-



 
Seite 2 gänzt. Die Bemessungsgrundlage nebst Steuer für Lieferungen von Tablet-Computern und 

Spielekonsolen sind daher vom Leistungsempfänger als Steuerschuldner im Vordruckmuster 

Anlage UR zur Umsatzsteuererklärung ab 1. Oktober 2014 in der Zeile 25 (Kennzahl - Kz 

- 844/845) anzugeben. 

 

(3) Für durch den leistenden Unternehmer anzugebende steuerpflichtige Umsätze im Sinne 

des § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 

UStG schuldet, ist für im Inland ansässige leistende Unternehmer im Vordruckmuster Anla-

ge UR zur Umsatzsteuererklärung die Zeile 53 (Kz 210) vorgesehen. Steuerpflichtige Um-

sätze im Sinne des § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach 

§ 13b Abs. 5 UStG schuldet, sind von im Ausland ansässigen leistenden Unternehmern im 

Vordruckmuster Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung in der Zeile 25 (Kz 840) anzuge-

ben. 

 

(4) Durch Artikel 8 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb i. V. m. Artikel 28 Abs. 4 des Ge-

setzes zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur 

Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) wird mit 

Wirkung vom 1. Oktober 2014 der Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leis-

tungsempfängers auf Lieferungen von bestimmten Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und 

Cermets erweitert (§ 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG). Die Bemessungsgrundlage nebst Steuer für 

Lieferungen von bestimmen Edelmetallen, unedlen Metallen, Selen und Cermets sind daher 

vom Leistungsempfänger als Steuerschuldner im Vordruckmuster Anlage UR zur Umsatz-

steuererklärung ab 1. Oktober 2014 in der Zeile 26 (Kz 877/878) anzugeben. 

 

(5) Für durch den leistenden Unternehmer anzugebende steuerpflichtige Umsätze im Sinne 

des § 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b Abs. 5 

UStG schuldet, ist für im Inland ansässige leistende Unternehmer im Vordruckmuster Anla-

ge UR zur Umsatzsteuererklärung die Zeile 52 (Kz 209) vorgesehen. Steuerpflichtige Um-

sätze im Sinne des § 13b Abs. 2 Nr. 11 UStG, für die der Leistungsempfänger die Steuer nach 

§ 13b Abs. 5 UStG schuldet, sind von im Ausland ansässigen leistenden Unternehmern im 

Vordruckmuster Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung in der Zeile 26 (Kz 863) anzuge-

ben. 

 

(6) Die anderen Änderungen in den beiliegenden Vordruckmustern gegenüber den Mustern 

des Vorjahres dienen der zeitlichen Anpassung oder sind redaktioneller oder drucktechnischer 

Art. 

 

(7) Die Vordrucke sind auf der Grundlage der unveränderten Vordruckmuster herzustellen. 

Folgende Abweichung ist zulässig: 
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ters abgewichen werden, soweit dies aus organisatorischen Gründen unvermeidbar ist. Der 

Schlüssel „Vorgang“ ist jedoch bundeseinheitlich vorgesehen (vgl. Ergebnis der Sitzung  

AutomSt III/92 zu TOP B 3.1). 

 

In Fällen der Abweichung soll auf der Vorderseite der Vordrucke USt 2 A, Anlage UR und 

Anlage UN unten rechts das jeweilige Bundesland angegeben werden. Andernfalls soll diese 

Angabe unterbleiben. 

 

(8) Die für Zwecke des in einigen Ländern eingesetzten Scannerverfahrens in die Vordruck-

muster USt 2 A sowie Anlage UR und Anlage UN eingearbeiteten Barcodes haben eine Breite 

von jeweils 8 mm und einen Abstand zu den Lesefeld- sowie den Seitenrändern von jeweils 

mindestens 5 mm. Bei der Herstellung der Vordrucke sind die vorgenannte Barcode-Breite 

und die erforderlichen Mindestabstände zwischen den Barcodes und den Lesefeld- sowie den 

Seitenrändern einzuhalten. 

 

(9) Die Umsatzsteuererklärung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-

fernübertragung nach Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung authentifiziert zu 

übermitteln (§ 18 Absatz 3 Satz 1 UStG). Informationen hierzu sind unter der Internet-

Adresse www.elster.de erhältlich. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

 

Im Auftrag 


